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1 Anlass und Zielstellung 
 
 
Aquakultur ist der seit Jahren am 
stärksten wachsende Sektor der Le-
bensmittel-Erzeugung weltweit (jährli-
che Wachstumsraten von 5 – 8 % im 
internationalen Maßstab). Der 
(Fisch)Aquakultur wird das Potential 
zugeschrieben, maßgeblich zur Ernäh-
rungssicherung künftiger Generationen 
beitragen zu können, da sie im Ver-
gleich mit allen anderen Verfahren zur 
Erzeugung tierischen Eiweißes die 
beste „Ökobilanz“ hat (siehe Kap. 3) 
und aufgrund der aktuell noch unge-
nutzten Ressourcen weiter erheblich 
wachsen könnte – bei Wahrung der 
Nachhaltigkeit.  
Der aufgrund der Bevölkerungsent-
wicklung und der positiven wirtschaftli-
chen Entwicklung in einigen bevölke-
rungsreichen Schwellenländern welt-
weit steigende Bedarf an Fisch und 
Meeresfrüchten kann künftig nur durch 
eine Ausweitung der Aquakultur ge-
deckt werden, da die Fangfischerei 
aufgrund endlicher natürlicher Res-
sourcen i.d.R. keine höheren Anlan-
dungen mehr liefern darf, weil viele 
Bestände derzeit bereits oder noch 
überfischt werden. 
 
Innerhalb der EU wird seit längerem 
erkannt, dass die Entwicklung der 
Aquakultur in Europa zunehmend vom 
internationalen Trend abgekoppelt ver-
läuft und stagniert; für Deutschland gilt 
dies in besonderem Maße. So gab es 
bereits zwei Initiativen des EP zur För-
derung der Aquakultur. Im Rahmen der 
Reform der Gemeinsamen Fischerei-
politik (GFP) versucht die EU, dem 
Rechnung zu tragen, indem der Aqua-
kultur erstmalig ein prominenter Platz 
in der Fischerei-Grundverordnung ein-
geräumt wird (vgl. Kap. 2). Mit der Vor-
lage „strategischer Leitlinien“ werden 
seitens der EU-Kommission klare Hin-
weise zu aktuellen Entwicklungs-

hemmnissen und erforderlichen Maß-
nahmen seitens der Mitgliedsstaaten 
gegeben.  
Gemäß Kohärenzprinzip der EU-
Politiken ist die Beachtung bestehen-
der EU-Politiken und insbesondere des 
EU-Rechts gefordert – z.B. das Ver-
schlechterungsverbot nach Natura 
2000 und WRRL oder das Erreichen 
des guten Meereszustands bis 2020 
(MSRL). 
 
Die Entwicklung der Aquakultur ge-
winnt zunehmend auch aus völker-
rechtlicher Sicht (Seerechts-
übereinkommen, Helsinki-Überein-
kommen, Biodiversitätsabkommen) 
und vor allem auch aus ethischer Sicht 
an Bedeutung (internationale Staaten-
gerechtigkeit). Die wachsende Weltbe-
völkerung hat einen rasant ansteigen-
den Bedarf an hochwertigen Lebens-
mitteln, und alle Menschen haben ein 
völkerrechtlich verbrieftes Recht auf 
angemessene Ernährung (UN-
Sozialpakt). Hochwertige Eiweiße – 
und dazu zählen gerade auch Fisch-
produkte - gehören – sofern nicht in 
„Wohlstandsgebieten“ im Übermaß 
verzehrt – zu diesem Grundbedarf je-
des Menschen. 
 
Deutschland importiert inzwischen 
rund 88 % der hierzulande verzehrten 
Fische und Meeresfrüchte (Stand 2011; 
Quelle: http://www.fischinfo.de).  
Es ist zunehmend weniger politisch 
vertretbar, dass Deutschland die Nut-
zungsform Aquakultur trotz vielfältiger 
naturräumlicher Eignung kaum entwi-
ckelt, aber Aquakultur - Produkte aus 
Herkunftsländern mit oft schlechterem 
Umwelt- und Sozialmanagement in 
großer Zahl nachfragt. Hier ist die 
Nachhaltigkeit zumindest in Frage ge-
stellt (vgl. Kap. 3.3)! Zukunftsfähiger 
dürfte es in den meisten Fällen sein, 

http://www.fischinfo.de/
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Voraussetzungen für eine regionale, 
nachhaltige Produktion in Deutschland 
und damit auch in Schleswig-Holstein 
zu stärken bzw. überhaupt erst zu 
schaffen.  
 
Dabei gilt es, die negativen Erfahrun-
gen zu berücksichtigen, die mit dieser 
Wirtschaftsform in anderen Ländern 
gemacht wurden. Aquakultur hat häufig 
ein schlechtes Image. Der hier verfolg-
te Ansatz hat den Anspruch, Fehler der 
Vergangenheit zu vermeiden und die 
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der 
Entwicklung zu stellen. 
 
Mit der Reform der GFP bekommt die 
Aquakultur einen höheren Stellenwert 
in Europa und damit auch in Deutsch-
land. So findet sie in der neuen Grund-
verordnung zur GFP erstmals Erwäh-
nung (vgl. Art 34), andererseits wird 
die finanzielle Förderung entsprechen-
der Vorhaben im neuen Förderinstru-
ment im Fischereibereich (EMFF) um-
fangreich berücksichtigt. Die EU ver-
folgt mit beiden Verordnungen das kla-
re Ziel, die Aquakulturproduktion in der 
Gemeinschaft substantiell zu steigern. 
Die Mitgliedsstaaten sind angehalten, 
entsprechende Maßnahmen zu ergrei-
fen. 
 
Für Schleswig-Holstein sollen nach-
folgend Kriterien vorgelegt werden, 

entlang derer eine nachhaltige Aqua-
kultur gezielt entwickelt werden kann, 
so dass die Erzeugung von Fischen, 
Muscheln, Algen und Krebstieren wo 
möglich gesteigert bzw. an anderer 
Stelle überhaupt erst realisierbar wird.  
 
Die regionale Eigenversorgung mit 
Aquakulturprodukten soll in 
Schleswig-Holstein gestärkt, die ak-
tuelle Importabhängigkeit damit zu-
rückgeführt werden.  
 
Da weder unsere Binnen- noch unsere 
Küstengewässer derzeit den rechtlich 
vorgeschriebenen guten Umweltzu-
stand erreichen, darf die angestrebte 
Entwicklung der Aquakultur nicht zu 
einer zusätzlichen Belastung der Ge-
wässer führen; die Zielerreichung der 
einschlägigen europäischen Umwelt-
rechtsnormen (WRRL, MSRL, FFH, 
VSRL) darf nicht gefährdet werden. 
 

Mit dieser Initiative will Schleswig-Holstein  

 

a) die Aquakultur unter konsequenter und ganzheitlicher Anwendung 

klarer Kriterien der Nachhaltigkeit entwickeln und, wo möglich, die 

Erzeugung von Fischen, Muscheln und Krebsen ausweiten, 

b) seiner globalen Verantwortung durch die Nutzung heimischer Res-

sourcen stärker gerecht werden und  

c) am beträchtlichen Wertschöpfungspotential des Aquakultursektors 

teilhaben.  
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2. Einbettung in überregionale Strategieprozesse 
 

Die hier vorgelegte Strategie zur Ent-
wicklung der Aquakultur in Schleswig-
Holstein ist in zwei maßgebliche aktu-
elle Strategieprozesse zur Aquakultur 
auf der Ebene von Deutschland einge-
bettet. Ferner ist die bei Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO’s) vorhan-
dene Expertise bei der Formulierung 
dieses Papiers umfangreich berück-
sichtigt worden.  
Zudem ist die Kohärenz mit anderen 
Rechtsbereichen, hier vor allem dem 
Umweltrecht, stets zu beachten. 
 
Relevante überregionale Strategie-
prozesse zur Aquakultur sind  
 

1. die Entwicklung des „Nationalen 
Strategieplans Aquakultur“ für 
Deutschland gemäß Art. 34 der 
neuen EU-„Fischereigrundver-
ordnung“ (GFP) und 

2. die Aufstellung einer „Aquakultur-
forschungsstrategie“ durch das 
Fachforum Aquakultur der Deut-
schen Agrarforschungsallianz 
(DAFA) 

 

 
zu 1:  
 
Im Rahmen der Rechtssetzung zur 
GFP fordert die EU ihre Mitglieds-
staaten auf, nationale Strategiepläne 
für die Aquakultur aufzustellen und bis 
Juni 2014 der EU vorzulegen (vgl. Art. 
34 der neuen „GFP - Grundverord-
nung“). Gemäß Beschluss der Agrar-
ministerkonferenz wird diese Strategie 
basierend auf einem Entwurf der Fi-
schereireferenten des Bundes und der 
Länder in einem öffentlichen Konsulta-
tionsverfahren weiter entwickelt und 
Mitte des Jahres 2014 der EU vorge-
legt 
(https://www.agrarministerkonferenz.de
/Arbeitsgremien.html; 
http://www.portal-

fischerei.de/index.php?id=1341). 
Schleswig-Holstein hat in diesem Pro-
zess die Federführung übernommen. 
Diese nationale Strategie schafft einen 
allgemeinen Rahmen und ist ggf. durch 
Detailplanungen der deutschen Bun-
desländer zu untersetzen. Dem dient 
diese hiermit vorgelegte Planung für 
Schleswig-Holstein. Grundsätzliche 
Aussagen zur Struktur der Aquakultur 
in Deutschland, sektorale SWOT-
Analysen, die zentrale Zielstellung so-
wie entsprechende Maßnahmenpla-
nungen sind insofern bereits Bestand-
teil der nationalen Strategie und wer-
den daher nachfolgend nicht wieder-
holt. 
 
 
zu 2:  
 
Aufbauend auf der Erkenntnis, dass 
die bisherige Förderung von Aquakul-
tur – Forschungsvorhaben in Deutsch-
land nicht zu einem nennenswerten 
Aufschwung der Produktion beitragen 
konnte, hat die DAFA in ihrem „Fachfo-
rum Aquakultur“ eine langfristige Stra-
tegie zur Verbesserung der For-
schungslandschaft entwickelt (Details 
unter http://www.dafa.de/de/startseite/ 
fachforen/aquakultur.html).  
 
Die Strategie soll ein Wegweiser für 
Forschungseinrichtungen wie für po-
tentielle Forschungsförderer sein; sie 
enthält sowohl strukturelle Empfehlun-
gen zur Forschungslandschaft wie 
auch die notwendigen Forschungs-
schwerpunkte im Hinblick auf die an-
gestrebte Entwicklung der deutschen 
Aquakultur. Auch dieses Dokument soll 
Mitte des Jahres 2014 fertig gestellt 
sein.  
Allgemeine Aussagen zur Förderung 
von Forschungsvorhaben zur Aquakul-
tur werden daher im vorliegenden Do-

https://www.agrarministerkonferenz.de/Arbeitsgremien.html
https://www.agrarministerkonferenz.de/Arbeitsgremien.html
http://www.portal-fischerei.de/index.php?id=1341
http://www.portal-fischerei.de/index.php?id=1341
http://www.dafa.de/de/startseite/%20fachforen/aquakultur.html
http://www.dafa.de/de/startseite/%20fachforen/aquakultur.html
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kument ebenfalls nicht getroffen, auf 
die DAFA-Strategie wird verwiesen. 
Eine Ressort übergreifende Beachtung 
der DAFA-Strategie ist angezeigt. 
 
Insofern ist der hier vorgelegte Vor-
schlag für eine Entwicklung der 
nachhaltigen Aquakultur in Schles-
wig-Holstein im Zusammenhang mit 
den o. g. übergreifenden Ansätzen 
zur Aquakultur zu sehen.  
 

3 Nachhaltigkeit in der Aquakultur 
 
3.1 Generelle Kriterien 
 
Die Beurteilung der Nachhaltigkeit ei-
nes Vorhabens ist außerordentlich 
komplex und umfasst im besten Sinne 
die ganzheitliche Betrachtung eines 
Produktionsverfahrens einschließlich 
aller notwendigen Zuliefer- und Trans-
portleistungen sowie sonstiger Verfah-
rensschritte, also der gesamten Wert-
schöpfungskette.  
 
Für die Aquakulturproduktion von Fi-
schen und Meeresfrüchten sollten da-
bei mindestens folgende Kriterien ge-
prüft und beachtet werden (ohne wer-
tende Rangfolge, spezielle Kriterien 
können bzw. sollten für bestimmte 
Produktionsformen ergänzend hinzu-
gezogen werden; auf weiter gehende 
Darstellungen im Nationalen Strategie-
plan und auch in der DAFA-
Forschungsstrategie wird hingewiesen): 
 
1. Die Auswahl der Kandidaten (Ar-

ten) der Kultivierung muss Risi-
ken für die Haltungsumwelt wie für 
die Wildbestände der gezüchteten 
Arten (z. B. durch Krankheitsver-
schleppung) ausschließen. Bei 
Haltungsformen in der oder mit 
Kontakt zur natürlichen Umwelt (z. 
B. in Teichen, Netzgehegen) soll-
ten in Schleswig-Holstein aus-
schließlich heimische Arten gehal-

ten werden. Die Nutzung nicht 
heimischer Arten soll auf vollstän-
dig geschlossene Haltungsformen 
(Kreislaufanlagen) beschränkt 
bleiben, die Haltung gentechnisch 
veränderter Organismen ist auszu-
schließen. 
 

2. Die Herkunft des Besatzmateri-
als muss Risiken für den freile-
benden Bestand der gehaltene Art 
ausschließen (Eier und Larven vor-
rangig aus Zucht; aus Wildfang nur 
bei Nachweis der Nachhaltigkeit; 
so wird z. B. die Aufzucht des Aals 
in der Aquakultur im Hinblick auf 
die aktuelle Bestandssituation ab-
gelehnt); dabei ist regionalen Be-
zugsquellen Vorrang vor Importen 
einzuräumen 
 

3. Herkunft und Zusammensetzung 
des Futters sind maßgeblich für 
die Nachhaltigkeit der Fischerzeu-
gung; Futtermittel sind in allen Be-
standteilen unter Beachtung der 
jeweils gehaltenen Arten auf 
Nachhaltigkeit zu beurteilen (Anteil 
an tierischen Protein- und Ölquel-
len im Futter; ggf. andere nicht 
nachhaltige Bestandteile, z. B 
pflanzliche Proteine wie Soja aus 
nicht nachhaltiger Produktion).  
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Die Verwendung gentechnisch 
veränderter Organismen ist weitest 
möglich auszuschließen (aktuelle 
Einschränkungen in der globalen 
Lieferfähigkeit, z. B. bei Soja, sind 
ggf. zu beachten).  
 

4. Die rechtlich geforderte Zieler-
reichung darf bei den in An-
spruch genommenen Standor-
ten/Flächen/ Gebieten nicht ge-
fährdet werden, eine Verschlech-
terung ist auszuschließen (dies be-
trifft ggf. die Beeinträchtigung öko-
logisch sensibler Gebiete, die Be-
einträchtigung von Arten usw.). 
Dafür sind u.U. komplexe Frage-
stellungen unter Beachtung des 
ökologischen Zustandes der in An-
spruch genommenen Ökosysteme, 
eventueller Vorbelastungen 
und/oder kumulativer Wirkungen 
zu beantworten; entsprechende 
Rechtsvorschriften zum Ver-
schlechterungsverbot oder Gebote 
zur Wiederherstellung des ökologi-
schen Zustands sowie zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen usw. 
sind zu beachten. 
 

5. Im Rahmen eines Nährstoffma-
nagements sind Maßnahmen für 
eine Minimierung bzw. möglichst 
den Ausschluss des Eintrags von 
Pflanzennährstoffen in Gewässer 
durch die Fischmast zu treffen (z. 
B. durch multitrophische Verfahren 
unter Nutzung von kompensatori-
schen Muscheln / Algen oder ent-

sprechende Reinigungseinrichtun-
gen bei Anlagen an Binnengewäs-
sern). 
 

6. Der Ressourcenverbrauch i.w.S. 
(Wasser, Energie, Materialver-
brauch für Anlagenbau usw.) ist 
unter Beachtung des Standes der 
Technik zu minimieren. 

7. Tiergesundheit und Hygiene sind 
zu beachten; dazu gehören vor al-
lem die Schaffung einer optimalen 
Haltungsumwelt und ein verant-
wortungsbewusster Medikamen-
teneinsatz mit Maßnahmen zur 
Reduzierung des Einsatzes oder 
möglichst Verzichtes auf Medika-
mente, z. B. durch Impfung. Erfolg-
ter Medikamenteneinsatz ist ge-
mäß der gesetzlichen Vorgaben zu 
dokumentieren. 
 

8. Tierwohl und Tierschutz müssen 
auf allen Stufen der Erzeugung 
bzw. Wertschöpfung Beachtung 
finden (detaillierte und ggf. auch 
artspezifische Kriterienkataloge 
sind für Haltung, Transport, 
Schlachtung usw. erforderlich).  
 

9. Soziale Kriterien sind umfassend 
zu berücksichtigen, Menschen-
rechtsverletzungen sind sicher 
auszuschließen (dies ist weniger in 
Deutschland, aber insbesondere 
bei internationalen Kooperationen 
relevant). 
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3.2 Vorteile der Fischerzeugung 
 
 
Die Erzeugung von Fischen in Aqua-
kultur hat vielfältige Vorteile und eine 
bessere Ökobilanz gegenüber der Er-
zeugung anderer tierischer Eiweißträ-
ger: 
 

 Fische haben im Vergleich mit Rind, 
Schwein und Geflügel konkurrenzlos 
günstige Futterquotienten von 1,0 
und niedriger (damit bestmöglicher 
Umsatz von Futter in tierisches Pro-
tein), 

 Fische haben eine höhere Schlacht-
ausbeute als Rind, Schwein und Ge-
flügel (größter direkt nutzbarer Pro-
teinanteil), 

 Fischerzeugung hat ein geringeres 
Eutrophierungspotential (Eintrag von 
Pflanzennährstoffen, vor allem 
Phosphor) als die Produktion von 
Rind, Schwein, Geflügel, 

 Fischerzeugung hat ein weitaus ge-
ringeres Potential, zur Erderwär-
mung beizutragen (Eintrag von 
CO2/CO2-Aquivalenten), als die 
Produktion von Rind, Schwein, Ge-
flügel, 

 Fischerzeugung hat einen sehr viel 
geringeren Land- und Wasserver-
brauch als die Produktion von Rind, 
Schwein, Geflügel. 

 
Diese Aspekte sprechen – neben wei-
teren Faktoren, wie z. B. ernährungs-
physiologische Vorteile der Fische 
(Gehalt an essentiellen Fettsäuren etc.) 
bei vielen Arten – für eine verstärkte 
Berücksichtigung der Fischerzeugung 
bei einem Ausbau der Produktion tieri-
scher Proteine und sollten bei verglei-
chenden Betrachtungen bzw. anste-
henden politisch strategischen Ent-
scheidungen und Abwägungen zwi-
schen unterschiedlichen Produktions-
formen Berücksichtigung finden.  
Diese vergleichende Darstellung zeigt 
auf, dass die Produktion von Fischen 
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 
vielfach die bessere Alternative ist. 
Unbenommen ist dabei, dass auch die 
Aquakultur zu negativen Umweltaus-
wirkungen führen kann, die es zu mi-
nimieren bzw. auszuschließen gilt (sie-
he in den nachfolgenden Kapiteln).  

 

3.3 Globale Nachhaltigkeit 
 
 
Im einführenden Kapitel 1 wurde da-
rauf hingewiesen, dass Europa und im 
besonderen Deutschland in hohem 
Maße von Importen von Fischen und 
Meeresfrüchten abhängig sind. Unter 
Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet 
muss dieser Umstand nicht per se ne-
gativ sein, sofern die Produktion im 
Ursprungsland zuzüglicher aller zu be-
rücksichtigenden Transportaufwen-
dungen insgesamt umwelt- bzw. res-
sourcenschonender als eine vergleich-
bare Produktion am heimischen 
Standort ist. Das mag in einigen Fällen 
tatsächlich zutreffen (eventuell z. B. bei 

der Produktion von Lachsen in norwe-
gischen Fjorden). Mehrheitlich ist je-
doch davon auszugehen, dass regio-
nale Wertschöpfungsketten mit kurzen 
Transportwegen nachhaltiger sind.  
Generell also in den Fällen, in denen 
ein Zuwachs an Produktionskapazitä-
ten an „fernen“ ausländischen Standor-
ten zuzüglich notwendiger Transporte 
einen vergleichbaren oder sogar grö-
ßeren Ressourcenbedarf hat, ist der 
Ausbau einer entsprechenden nationa-
len Produktion global ökologisch nach-
haltiger. Dies gilt selbst dann, wenn 
dafür vor Ort unvermeidbare Belastun-
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gen in Kauf genommen werden müs-
sen, da bei globaler Betrachtung eine 
Verringerung des Ressourceneinsat-
zes erreicht werden kann. 
 
Eine objektive Bewertung der Nach-
haltigkeit kann daher nur bezogen auf 
das Einzelprodukt und bei Einbezie-
hung der gesamten Wertschöpfungs-
kette erfolgen (z. B. mittels sog. Life 
Cycle Assessments; LCA). Dafür lie-
gen derzeit hinsichtlich der heimischen 
und auch globalen Aquakulturprodukti-
on in den wenigsten Fällen endgültige 
Daten vor. Hier sei auf die DAFA-
Strategie verwiesen, die diese Fragen 
als zentrale Forschungsthemen und 
deren Bearbeitung als maßgebliche 
Voraussetzung zur Entwicklung der 
heimischen nachhaltigen Aquakultur 
benennt. Auch international wird an 
entsprechenden Studien gearbeitet. 
Mit einem erheblichen Wissenszu-
wachs in den nächsten Jahren ist zu 
rechnen.  
Die mittelfristige Fortschreibung dieses 
Plans und ein verstärkter ganzheitli-
cher Betrachtungsansatz sind bei er-
weiterter Wissensbasis angezeigt. 
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4 Entwicklungsperspektiven für Schleswig-
Holstein 

 
4.1 Grundsätzliche Entwicklungsperspektiven 
 
 
Um zu beurteilen, welche Entwick-
lungsperspektiven die Aquakultur in 
Schleswig-Holstein hat und welche 
Entwicklung unter Nachhaltigkeitsas-
pekten sinnvoll ist, steht die Beantwor-
tung einiger wichtiger Fragen im Mit-
telpunkt (auf entsprechende Darstel-
lungen bzw. überregionale Analysen 
im nationalen Strategieplan sowie in 
der DAFA-Forschungsstrategie wird 
verwiesen!): 
 

1. Welche naturräumlichen Res-
sourcen sind derzeit ungenutzt 
bzw. bieten weitere Nutzungspo-
tentiale für die Aquakultur? 

2. Welche Produkte würden unmit-
telbar oder mittelbar zu einer Ver-
ringerung der Importabhängigkeit 
führen bzw. sind im Vergleich zu 
Importen mutmaßlich nachhalti-
ger am heimischen Standort zu 
produzieren? 

3. Welche Formen / Konzepte der 
Aquakultur lassen sich aktuell un-
ter Marktgesichtspunkten in 
Schleswig-Holstein entwickeln? 

 
zu 1. (Ressourcen): 
 
Nordsee:  
 
Im Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer steht ein 
Ausbau der Aquakultur über die schon 
bestehende Muschelkulturwirtschaft 
hinaus nicht im Einklang mit den Ent-
wicklungszielen des Nationalparks und 
ist daher ausgeschlossen. Die Prüfung 
und ggf. spätere Nutzung von Potentia-
len im off-shore-Bereich der Nordsee 
jenseits der Nationalparkgrenze ist da-
bei unbenommen. 
 

Ostsee:  
Im Bereich der Ostsee bestehen Po-
tentiale für die Etablierung von Aqua-
kulturunternehmen (siehe Kap. 4.2). Zu 
beachten sind dabei jedoch einerseits 
die bereits bestehenden vielfältigen 
Nutzungskonkurrenzen (z. B. Touris-
mus, Verkehr, Fischerei, Militär und 
militärische Altlasten) sowie anderseits 
die Vorbelastung der Ostsee mit Nähr-
stoffen und das daraus resultierende 
Gebot zur Verbesserung des Umwelt-
zustandes. Die Festlegung geeigneter 
Standorte ist daher eine komplexe 
Herausforderung (vgl. 4.2.4). Standorte 
in Naturschutzgebieten scheiden aus. 
Auch sollte die Standortsuche vorran-
gig außerhalb der Natura 2000 Gebiete 
erfolgen, dort sind die Genehmigungs-
erfordernisse besonders hoch.  
 
Binnenseen:  
Fast alle Binnenseen in Schleswig-
Holstein befinden sich immer noch in 
einem kritischen Zustand hinsichtlich 
der Nährstoffbelastung. Daher ist die 
Zulassung von Formen der Aquakultur, 
die zu einem zusätzlichen Eintrag von 
Nährstoffen in Seen führen würde, 
derzeit ausgeschlossen. 
Nur wenn auch für Binnengewässer 
Technologien für eine nährstoffneutrale 
oder extraktive Wirtschaftsweise zur 
Verfügung stehen, dürfen entspre-
chende Entwicklungsansätze an Seen 
weiter verfolgt werden. 
 
Fließgewässer:  
Die Fließgewässer sind im Zuge der 
Umsetzung der EU-WRRL hinsichtlich 
der Bedeutung für den Wasser- und 
Naturhaushalt sowie in der Folge hin-
sichtlich des Sanierungs- bzw. Renatu-
rierungsbedarfes unterschiedlich zu 



12 
 

bewerten (umfangreiche Berichte unter 
www.wasser.schleswig-holstein.de). In 
den ökologisch wertvollen Vorrangge-
wässern bestehen nach derzeitiger 
Einschätzung keine Möglichkeiten, 
neue Aquakulturstandorte zu entwi-
ckeln. 
An nicht prioritären Gewässern können 
jedoch lokal geeignete Aquakultur-
standorte existieren, dabei ist im Zuge 
des konkreten Genehmigungsverfah-
rens die hydraulische Belastung durch 
Wassereinleitungen sowie ggf. die tro-
phische Situation am Standort zu be-
achten (siehe Kap. 4.4). 
 
Künstliche Gewässer  
(Teiche, Abgrabungsgewässer):  
Grundsätzlich bestünden in Schleswig-
Holstein auch Potentiale zur Neuanla-
ge von künstlichen Gewässern für 
Zwecke der Aquakultur. Dem stehen 
jedoch Bemühungen zur Erhaltung 
bestehender Teichwirtschaften gegen-
über (vgl. Kap. 4.3), so dass entspre-
chende Aktivitäten derzeit aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen kaum 
relevant sind und in diesem Plan nicht 
weiter verfolgt werden. 
 
Die Errichtung geschlossener (Kreis-
lauf)Anlagen ist (weitgehend) unab-
hängig von naturräumlichen Ressour-
cen möglich, hier spielen andere, vor 
allem betriebswirtschaftlich und bau-
rechtlich relevante Standortfaktoren 
eine maßgebliche Rolle (vgl. 4.4). 
 
zu Nr. 2. (Produkte): 
 
Eine unmittelbare Verringerung der 
Importabhängigkeit bei Aquakulturpro-
dukten wäre durch verstärkte regionale 
Erzeugung der Regenbogenforelle 
(Oncorhynchus mykiss, als Portionsfo-
relle ebenso wie als Lachsforelle) mög-
lich (1 : 1 Ersetzung von Importen 
möglich). Auf diese Fischart wird daher 
ein Schwerpunkt der mittelfristigen 
Entwicklung gelegt. 

Alle weiteren möglichen Objekte hei-
mischer Aquakultur (z. B. Karpfen, 
Maränenartige, Zander, Krebse, Mu-
scheln; Meeräschen und ggf. viele an-
dere Arten) können eher mittelbar die 
Importabhängigkeit verringern, sofern 
sie andere aktuelle Importprodukte 
verdrängen (z. B. Pangasius, Tilapia 
als wichtige Aquakulturarten oder di-
verse Arten der Fangfischerei). Sinn-
voll unter globalen Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten ist auch, wenn durch 
regionale Erzeugung und Konsum von 
Aquakulturfischen der Fleischverzehr 
gesenkt werden kann (Substitution). 
 
zu 3. (Marktaspekte): 
 
Für eine abschließende Beurteilung 
der betriebswirtschaftlichen Erfolg-
saussichten unterschiedlicher Produk-
tionsformen bzw. –konzepte der Aqua-
kultur unter Berücksichtigung der 
Standortbedingungen in Schleswig-
Holstein fehlen wichtige Datengrundla-
gen (vor allem Beispiele für Vollkosten-
rechnungen für verschiedene Produk-
tionsverfahren; vgl. dazu auch Kern-
fragen der DAFA-Forschungsstrategie). 
Daher kann eine Einschätzung hier nur 
vorläufig und vor allem geprägt durch 
subjektive Erfahrungen gegeben wer-
den. Nach derzeitigem Wissensstand 
haben nachfolgende Produktionsver-
fahren unter hiesigen Rahmenbedin-
gungen Bestand bzw. Zukunftsaus-
sichten am Markt  
(ohne Rangfolge, nicht abschließend): 
 

 Netzgehegeproduktion von Fi-
schen, insbesondere Forellen (so-
fern aufgrund der Rahmenbedin-
gungen mit Nachbarländern ver-
gleichbare Betriebskosten zugrun-
de gelegt werden können) 

 Betrieb von Teilkreislaufanlagen 
(„dänisches Modell“) zur Erzeu-
gung von Forellen 

 Betrieb von klassischen Karpfen-
teichwirtschaften mit 
schen“ (nur bei lokaler Direktver-

http://www.wasser.schleswig-holstein.de/
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Vermarktung und gesicherter Satz-
fischversorgung sowie ggf. Hono-
rierung der Gemeinwohlleistungen) 

 Muschelkulturwirtschaft (Erzeu-
gung von Speisemuscheln oder 
zur gezielten Nährstoffentnahme 
und ggf. Weiterverwertung der Mu-
scheln im Tierfutterbereich) 

 weitere Nischenlösungen zur Ver-
sorgung lokaler Märkte für höher-
preisige Produkte bei Realisierung 
durch unterschiedliche Produkti-
onsformen (vgl. 4.4) 

 
Durchflussanlagen zur Produktion von 
Salmoniden werden derzeit vor allem 
in Süddeutschland profitabel betrieben, 
sind in diesem Plan jedoch nicht aufge-
führt, da die wasserrechtliche Zulas-
sung gänzlich neuer Standorte i.d.R. 
nicht möglich ist; auch sind die natur-
räumlichen Standortvoraussetzungen 
dafür in Schleswig-Holstein weniger 
gut.  
Auf weitere Sonderformen (z. B. Aqua-
ponik, spezielle Teichwirtschaften nur 
zur Krebszucht etc.) wird wegen ihrer 
geringen Bedeutung nicht gesondert 
eingegangen, entsprechende Entwick-
lungen sind selbstverständlich unbe-
nommen. 
 
Die Vorteile geschlossener Kreislauf-
anlagen hinsichtlich der Emissionsar-
mut sind unbestritten, und auch die 
Kopplung mit Biogasanlagen zur Wär-
menutzung kann ohne Zweifel sinnvoll 
sein. 
Dem steht jedoch ein vergleichsweise 
hoher Ressourceneinsatz gegenüber 
(Material in der Herstellung, Elektro-
energie im Betrieb). Aufgrund sehr ho-
her Investitionskosten, hoher laufender 
Betriebskosten und – je nach gehalte-
nen Arten – hohen bis sehr hohen An-
forderungen an die Qualifizierung der 
Betreiber können geschlossene Kreis-
laufanlagen (KLA) am Standort 

Deutschland derzeit offenbar nur 
schwer Gewinn bringend betrieben 
werden.  
Hinsichtlich dieser Technologie besteht 
daher weiterer Forschungsbedarf, um 
den Ressourceneinsatz zu reduzieren, 
die Haltungssysteme auch hinsichtlich 
des Tierwohls weiter zu optimieren und 
insbesondere die Produktionskosten 
zu senken. 
 
Gleichwohl kann die Kreislauftechno-
logie mit ihren vielfältigen Möglichkei-
ten mittel- und langfristig eine wichtige 
Option darstellen. Daher wird auch die 
diesbezügliche Forschung unterstützt. 
Für Schleswig-Holstein als „Technolo-
giestandort“ könnten in Entwicklung 
und Export von Kreislaufanlagentech-
nik zukunftsweisende Geschäftsfelder 
liegen, und schleswig-holsteinische 
Firmen können an diesem Markt teil-
haben; Beispiele dafür sind Anlagen-
bau, Steuerungstechnik, Wärme- und 
Kältetechnik, Sensorentwicklung u.v.m.  
Diese Entwicklungs- und Exportorien-
tierung ist auch unabhängig von der 
Realisierung entsprechender Vorhaben 
am heimischen Standort zu sehen und 
ggf. zu unterstützen (vgl. Kap. 4.4.6). 
 
 
 
Ergänzender Hinweis: 
Je nach Definition der Aquakultur um-
fasst diese neben der Erzeugung von 
Fischen und Meeresfrüchten auch 
„moderne“ Formen, wie Mikroalgener-
zeugung, biochemische Verfahren (z. 
B. Zellzucht, Bioreaktoren) usw. Dies-
bezügliche Aktivitäten werden vorran-
gig vom MWAVT SH gesteuert und 
koordiniert (vgl. z. B. parallel in Ent-
wicklung befindliches Aktionspro-
gramm des Landes Schleswig-
Holstein für Marine Biotechnologie 
u.a.) und sind nicht Gegenstand dieser 
Strategie.
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Im Ergebnis der oben dargestellten Überlegungen werden für die 

schleswig-holsteinische Aquakultur im Wesentlichen folgende 

Entwicklungsperspektiven gesehen: 

 

1. Erprobung, ob rein extraktive oder strikt nährstoffneutrale Aquakultur-

anlagen (multitrophische Systeme) an der Ostseeküste ohne zusätzli-

che Beeinträchtigung der bereits kritisch belasteten Küstengewässer 

und ihrer Lebensräume (siehe 4.2) realisiert werden können, 

 

2. Erhaltung, Stabilisierung und Förderung der Standorte der klassi-

schen Teichwirtschaften auf dem aktuellen extensiven Produktionsni-

veau (siehe 4. 3) 

 

3. Etablierung von neuen Produktionsstandorten für teilgeschlossene 

Kreislaufanlagen an dafür als Vorflutern geeigneten Fließgewässern 

(siehe 4.4); bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit auch von geschlosse-

nen Kreislaufanlagen 

 

4. situationsabhängige Entwicklung von „Nischenlösungen“ für eine de-

zentrale, eher kleinskalige Produktion vorrangig zur regionalen Ver-

marktung (siehe 4.4 sowie 4.5) 
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4.2  Marine Aquakultur Ostsee
 
4.2.1  Aktuelle Situation 
 

Derzeit gibt es an der Ostseeküste von 
Schleswig-Holstein nur zwei kleinere 
Unternehmen, die sich der marinen 
Aquakultur widmen, beide sind im Be-
reich der Kieler Förde ansässig. Die 
Produktionsmengen sind sehr gering 
und werden ausschließlich der lokalen 
Direktvermarktung zugeführt (Mu-
scheln, Lachsforellen), im Falle von 
Algen auch der Kosmetikindustrie. 
An die komplexe Ausgangssituation 
(Nutzungskonkurrenzen, kritischer 
Umweltzustand der Ostsee) hinsicht-
lich der Suche nach neuen Standorten 
sowie an Ausschlussgebiete sei hier 
erinnert (vgl. 4.1). 
 
4.2.2  Entwicklungsziel 
 
Potentielle Standorte für die marine 
Aquakultur sind an der schleswig-
holsteinischen Ostseeküste bisher 
nicht im möglichen Umfang erschlos-
sen worden. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass hohe Nährstoffeinträge in die 
Ostsee bisher nicht hinreichend abge-
stellt werden konnten, ist die Etablie-
rung von Aquakulturunternehmungen 
dort nur bei extraktiven oder nährstoff-
neutralen Produktionsformen denkbar. 
Infrage kommt also vorrangig die Auf-
zucht extraktiver Organismen, wie z.B. 
Muscheln oder Algen, die auch mit ei-
ner Fischproduktion kombiniert werden 
kann, bei der zulässige Nährstoffein-
tragsmengen unmittelbar auf die kom-
pensatorische Nährstoffaufnahme 
durch Organismen niederer trophischer 
Ebene abgestimmt sind („integrated 
multitrophic aquaculture“; IMTA). 
 
Ein erster Schritt hin zu diesem Ziel 
soll die Etablierung und wissenschaftli-
che Begleitung einer solchen Erpro-
bungsanlage sein, wobei ein techni-
scher Produktionsmaßstab angestrebt 

wird, um praxisrelevante Ergebnisse 
zu erzielen. Die Anlagenplanung und -
umsetzung ist in einer Zusammenar-
beit zwischen Investoren und geeigne-
ten Forschungseinrichtungen sowie in 
engem Austausch mit den Zulas-
sungsbehörden durchzuführen. Die 
Standortsuche soll im Dialog mit dem 
MELUR erfolgen.  
 
Ziel der Erprobung und damit Gegen-
stand der wissenschaftlichen Beglei-
tung sind Untersuchungen zur Verein-
barkeit einer IMTA mit aktuellen was-
serrechtlichen Vorgaben, d. h. die er-
folgreiche Nährstoffkompensation und 
die Untersuchung weiterer möglicher 
Umweltauswirkungen, aber auch die 
Beurteilung der betriebswirtschaftli-
chen Rentabilität einer solchen Anlage. 
Sollte dieses Erprobungsvorhaben zu 
positiven Ergebnissen kommen, wird 
als langfristiges Ziel ein Produktions-
umfang angestrebt, der Importe rele-
vanter Arten (vor allem Forelle, Lachs-
forelle; mittelbare Effekte bei weiteren 
Arten) zunächst verringert und später 
möglichst ersetzt. 
 
Für diese Erprobungsphase einer 
IMTA ist ein Zeitraum von rund fünf 
Jahren zu veranschlagen. Nach Ab-
schluss dieser Phase ist basierend auf 
den gewonnenen Erfahrungen die 
Strategie für die Ostsee fortzuschrei-
ben.  
 
Die Kultivierung extraktiver Arten, z. B. 
an neuen Ostsee - Standorten mit ei-
ner Muschelkulturwirtschaft vorrangig 
in Hängekulturen, ist unabhängig vom 
IMTA – Ansatz zu betrachten. Entspre-
chende Vorhaben müssen nach ein-
schlägigem (Naturschutz-) Recht hin-
sichtlich der Genehmigungsfähigkeit im 
Einzelfall geprüft werden, Investitions-
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vorhaben sollten nach Feststellung 
ihrer Nachhaltigkeit unterstützt werden. 
 
 
4.2.3 Nachhaltigkeit 
 
Unter Bezugnahme auf den Kriterien-
katalog nach Kap. 3.1 (Details siehe 
dort) lassen sich für IMTA an der Ost-
see folgende Aussagen zur Nachhal-
tigkeit treffen: 
 
1. Arten: Zum Einsatz kommen zur 

Nährstoffkompensation aus-
schließlich heimische Algen (z.B. 
Laminaria) oder Muscheln (Mytilus 
edulis) sowie im Falle der Fisch-
produktion vorrangig Regenbogen-
forellen (Oncorhynchus mykiss). 
Das Fisch-Besatzmaterial muss 
aus nachgewiesen seuchenfreien 
Beständen kommen (Zulassung), 
damit eine Krankheitseinschlep-
pung in Wildbestände von Forellen 
ausgeschlossen ist. 
 

2. Herkunft Besatz: Algen können 
aus Nachzucht in geschlossenen 
Anlagen bezogen werden (Aus-
bringung beimpfter Trägermateria-
lien), Miesmuscheln sind lokal mit 
Saatmuschelgewinnungsanlagen 
zu gewinnen oder (sofern ggf. spä-
ter möglich) aus Nachzucht auf 
Basis heimischer Elterntiere zu be-
ziehen; Regenbogenforellen kön-
nen aus zertifizierten Nachzuchten 
bezogen werden. 
 

3. Futter: Algen und Muscheln extra-
hieren Nahrung aus ihrer Umge-
bung und bedürfen keiner Fütte-
rung; für Regenbogenforellen sind 
verschiedenste Futtermittel am 
Markt verfügbar. Grundsätzlich ob-
liegt der Futtermitteleinsatz (Art 
und Güte) der unternehmerischen 
Entscheidung, eine Einflussnahme 
(z. B. auf maximal zulässige Nähr-
stoffgehalte) ist ggf. über das was-
serrechtliche Verfahren möglich. 

Weitere Nachhaltigkeitskriterien 
(wie z. B. der Gehalt an Fischmehl 
und Fischöl sowie die Herkunft 
pflanzlicher Substitute) lassen sich 
nicht bezogen auf Einzelfälle bzw. 
konkrete Standortgenehmigungen 
beeinflussen, sondern bedürfen 
übergeordneter Aktivitäten. 
 

4. Standorte: Für Erprobungsvorha-
ben sind im Dialog mit dem 
MELUR geeignete Standorte au-
ßerhalb der Natura 2000 Kulisse 
zu finden, weitere naturschutz- und 
wasserrechtliche Anforderungen 
sind im Genehmigungsverfahren 
abzuarbeiten.  
Im Rahmen der Fortschreibung 
des Landesentwicklungsplanes 
sollten Vorrang- bzw. Vorbehalts-
gebiete für eine Aquakulturnutzung 
Berücksichtigung finden. 
 

5. Nährstoffmanagement: Die Aqua-
kulturanlage muss so konzipiert 
sein, dass insgesamt (rechnerisch 
bilanziert) eine zumindest neutrale 
Nährstoffbilanz erreicht wird. Dabei 
wird ein Teil der von den Fischen 
ausgeschiedenen Pflanzennähr-
stoffe unmittelbar (partikulär) durch 
die in räumlicher Nähe kultivierten 
Muscheln und/oder Algen aufge-
nommen. Der verbleibende Teil 
der Ausscheidung geht in den 
Kreislauf des Lebensraums ein; die 
Kompensation ergibt sich durch 
den Gesamt - Nährstoffgehalt der 
geernteten Muscheln/Algen (der in-
folge deren Ernährung auch aus 
diversen natürlichen Quellen des 
Lebensraums gespeist wurde). 
 

6. Ressourcen: Der Ressourcenbe-
darf ist bei dieser Produktionsform 
vergleichsweise gering. Ein Was-
serverbrauch findet nicht statt, der 
Energiebedarf beschränkt sich auf 
Zulieferungs- und Ernteprozesse, 
die Produktion an sich erfordert 
keinen Einsatz von Elektroenergie. 
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Der Bedarf an Ausrüstung / Hal-
tungseinrichtungen ist überschau-
bar. (Objektive vergleichende Be-
trachtungen mit anderen Haltungs-
formen sind nur durch ganzheitli-
che „life cycle assessments“ mög-
lich; vgl. dazu auch DAFA-
Forschungsstrategie!.) 
 

7. Tiergesundheit: Der Einsatz von 
Arzneimitteln ist bei dieser Produk-
tionsform im Regelbetrieb nicht er-
forderlich und als Mittel zur Er-
tragssteigerung sicher auszu-
schließen. (Voraussetzung: Satzfi-
sche aus seuchenfreien Bestän-
den). Im akuten Krankheitsfall 
kann eine Behandlung der Fische 
erforderlich sein. 
 

8. Tierwohl / Tierschutz: Die Hal-
tungsbedingungen der Fische 
müssen den anerkannten Regeln 
der guten fachlichen Praxis ent-
sprechen, einschlägige Hinweise 
(z. B. DLG – Richtlinien zum Tier-
wohl bei Fischen, derzeit in Vorbe-
reitung) sind zu berücksichtigen. 
Zertifizierung: Ggf. ist vom Unter-
nehmer (auf freiwilliger Basis) eine 
Zertifizierung nach der EU - „Öko-
VO“ vorzunehmen. Alle Kompo-
nenten einer IMTA sind gemäß der 
geltenden Öko-VO „bio“ – zertifi-
zierbar. Eine entsprechende Zerti-
fizierung ist allgemein anzustreben, 
damit die Nachhaltigkeitsziele fest-
gelegt und kontrolliert werden und 
nachhaltig produzierte Ware für 
Verbraucher leicht erkennbar ist. 
 

9. Menschrechte: bei Einhaltung aller 
geltenden Rechtsvorschriften in 
Deutschland nicht relevant 

 
4.2.4 Entwicklungsschritte 
 
Um das unter 4.2.2 dargestellte erste 
Entwicklungsziel hinsichtlich der IMTA 
– Erprobungsanlage – zu erreichen, ist 
zunächst die Antragstellung durch ei-

nen kooperationsbereiten Investor er-
forderlich. Das Verfahren bis zur Ge-
nehmigung (in Hoheit des MELUR: 
Wasserrecht, Naturschutzrecht, Fi-
schereirecht) ist durch die zuständigen 
Fachabteilungen des MELUR kon-
struktiv zu begleiten, ggf. ist dem In-
vestor zusätzliche Hilfestellung bei der 
Erfüllung von Veterinärrecht, Wasser-
straßenrecht des Bundes usw. zu ge-
währen (keiner der Beteiligten hat bis-
lang ausreichende Erfahrungen!).  
Parallel zum Genehmigungsverfahren 
ist die erforderliche wissenschaftliche 
Begleitung zu organisieren, dies wird 
unter Federführung der Abt. 2 des 
MELUR unter Beteiligung der anderen 
Abteilungen und des MWAVT erfolgen. 
 
Um potentielle Investoren bei der Ein-
führung dieser zukunftsweisenden 
nährstoffneutralen Wirtschaftsweise in 
der marinen Aquakultur zu unterstüt-
zen, soll die Etablierung der Nährstoff-
kompensation im Erprobungsprojekt im 
Rahmen der rechtlichen Vorausset-
zungen anteilig gefördert werden.  
 
Über Entwicklungsmöglichkeiten der 
IMTA an der Ostsee wird nach Vorlie-
gen der Ergebnisse aus dem Erpro-
bungsvorhaben befunden (siehe 4.2.2).  
 
Sofern die Ergebnisse des Erpro-
bungsprojektes vielversprechend sind, 
die Wirtschaftlichkeit gegeben und die 
Einhaltung aller maßgeblichen Um-
weltziele unter Beweis gestellt wurden, 
ist für den Eintritt in eine weitere Ent-
wicklung bereits jetzt absehbar, dass 
dafür die Rahmenbedingungen in zwei 
Punkten entscheidend verbessert wer-
den müssen: 
 

 Standortfindung – Ausweisung von 
Eignungsgebieten (Einbeziehung 
aller Nutzungen und Ausschluss-
kriterien) und - sofern angebracht - 
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten, 
im Rahmen der verbindlichen 
Raumordnung im Zuge der Fort-
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schreibung des Landesentwick-
lungsplanes (vgl. dazu Vorschlag 
der EU für eine RL zur maritimen 
Raumordnung) und 

 Erleichterung des Genehmigungs-
verfahrens in Anlehnung an das, 
„one-window“ – Prinzip (Näheres 
dazu siehe auch in Kap. 5) 

 
4.2.5 Hinweise zur Förderung 
 
Der erste Entwicklungsschritt Erpro-
bungsanlage ist nur umsetzbar, wenn 
ein privater Investor die Aquakulturan-
lage errichtet. Daher muss dem poten-
tiellen Investor ausreichend Spielraum 
für eine wirtschaftlich tragfähige Ent-
wicklung ermöglicht werden.  
Die Etablierung einer Nullemissionsan-
lage (Fisch/Muscheln) als Erprobungs-

projekt soll im Rahmen der förderrecht-
lichen Bestimmungen anteilig mit Mit-
teln des Europäischen Fischereifonds 
gefördert werden, um entsprechende 
Investitionen zu erleichtern. 
 
Über endgültige Fördermöglichkeiten 
aus dem EMFF kann voraussichtlich 
erst ab 2015 befunden werden.  
 
Aufgabe des Landes wird es ferner 
sein, das Erprobungsvorhaben durch 
ein entsprechendes (öffentlich finan-
ziertes) Forschungsvorhaben zu be-
gleiten (Realisierung des IMTA-
Ansatzes, Betriebswirtschaft).  
Die Hinweise der DAFA-Strategie zur 
Förderung von Aquakulturforschung 
sind zu beachten. 
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4.3. Erhaltung und Förderung der Teichwirtschaften
 
4.3.1 Aktuelle Situation 
 
Von den 38 Betrieben, die in Schles-
wig-Holstein offiziell registriert oder 
genehmigt sind, betreiben nach aktuel-
len Angaben der Unteren Wasserbe-
hörden nur gut 30 Betriebe eine „ech-
te“ Teichwirtschaft. Im Haupterwerb 
werden nur noch weniger als 10 
Teichwirtschaften im Land betrieben. 
Die Betriebe haben in der Regel eine 
(teilweise alte) wasserrechtliche Zulas-
sung; dennoch gehen von ihnen lokal 
Belastungen für die Oberflächenge-
wässer in Form von fehlender Durch-
gängigkeit und erhöhten Nährstoffein-
trägen aus. Dieses sind betriebsbezo-
gene Probleme und können nur im 
Einzelfall bearbeitet werden.  
 
4.3.2 Entwicklungsziel 
 
Entwicklungsziel für die Teichwirtschaf-
ten in Schleswig-Holstein ist eine lang-
fristig gesicherte Nutzung der aktuellen 
Gewässerflächen unter Beibehaltung 
des bereits sehr extensiven Produkti-
onsniveaus. In einigen Fällen kann es 
darüber hinaus sinnvoll sein, vorüber-
gehend stillgelegte Teichflächen wie-
der in die extensive Nutzung zu über-
führen, sofern dies mit dem geltenden 
Umweltrecht in Einklang steht. Dies 
dient zwei gleichrangigen Teilzielen – a) 
der Erhaltung dieses Zweiges der 
Fischwirtschaft zur Versorgung der 
Bevölkerung mit hochwertigen regional 
erzeugten Fischen und b) der Siche-
rung der naturschutzfachlich bedeut-
samen und vielfach rechtlich gesicher-
ten Teichlandschaften in ihrer Funktion 
für den Arten- und Landschaftsschutz. 
 
4.3.3 Nachhaltigkeit 
 
Unter Bezugnahme auf den Kriterien-
katalog nach Kap. 3.1 (Details siehe 
dort) lassen sich für Teichwirtschaften 

in Schleswig-Holstein folgende Aussa-
gen zur Nachhaltigkeit treffen: 
 
1. Arten: Es werden heimische Arten, 

allen voran der Karpfen, vielfach 
mit „Beifischen“, wie Schleien, wei-
teren Cypriniden-Arten sowie auch 
Hechten, Zandern, Großen Marä-
nen, Edelkrebsen u.a. kultiviert. In 
geringem Maße werden in schles-
wig-holsteinischen Teichwirtschaf-
ten auch dauerhaft in Deutschland 
etablierte Arten bei ausgeschlosse-
ner Vermehrung erzeugt (Regen-
bogenforelle, Saibling). Risiken ge-
hen vom Satzfischimport aus, da 
diese Krankheitsüberträger sein 
können (z. B. KHV beim Karpfen). 
Dem kann durch Bezug aus zuge-
lassenen seuchenfreien Betrieben 
oder insbesondere durch eigene 
Satzfischerzeugung entgegen ge-
wirkt werden.  
 

2. Herkunft Besatz: vgl. Antwort zu 1. 
 

3. Futter: Karpfen werden je nach Hal-
tungsdichte gar nicht oder nur mit 
Getreide zugefüttert. Dieses sollte 
möglichst regional bezogen werden.  
 

4. Standorte: Karpfenteichwirtschaften 
sind künstlich angelegt. Land-
schaftsökologisch können sie die 
Funktion ursprünglicher Feuchtge-
biete einnehmen und so vielen Ar-
ten sekundäre Lebensräume bieten 
(vor allem Amphibien, aber auch 
Vögeln, speziellen Pflanzen usw.). 
Dies bedingt ihren vielfach hohen 
naturschutzfachlichen Wert.  
Lokal gibt es Probleme mit der Zie-
lerreichung nach EU-WRRL 
(Durchgängigkeit von Fließgewäs-
sern, Beeinflussung der Gewässer-
eigenschaften) – dafür sollten im 
Zuge der Umsetzung der EU-
WRRL in Zusammenarbeit mit der 
Fischereibehörde betriebsspezifi-
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sche  Lösungen gefunden werden 
(siehe 4.3.4). 
 

5. Nährstoffmanagement: Extensiv 
betriebene Karpfenteiche wirken 
durch ihre Pufferkapazität und nur 
geringe produktionsbedingte Ein-
träge i.d.R. als Nährstoffsenken. 
Durch die Karpfenernte werden 
dem Gewässer weitaus mehr 
Pflanzennährstoffe entzogen als 
über (eventuelle) Fütterung einge-
tragen werden. Voraussetzung für 
diesen positiven wasserwirtschaftli-
chen Effekt ist ein verantwortungs-
volles Stauregime, vor allem beim 
Ablassen und Abfischen der Teiche. 
Durch ein Beratungskonzept für 
Teichwirte kann die optimale Stau-
bewirtschaftung weiter gefördert 
werden. 
 

6. Ressourcen: Der Ressourcenver-
brauch ist in der teichwirtschaftli-
chen Nutzung äußerst gering. 
Wasser wird nicht verbraucht, 
Elektroenergie wird nur gelegentlich 
bei Abfischungen und bei Transpor-
ten aufgewendet, bauliche Einrich-
tungen sind nur minimal erforderlich. 
(Objektive vergleichende Betrach-
tungen mit anderen Haltungsfor-
men sind nur durch ganzheitliche 
„life cycle assessments“ möglich.) 
 

7. Tiergesundheit: Arzneimittel wer-
den in heimischen Teichwirtschaf-
ten grundsätzlich nicht eingesetzt. 
 

8. Tierwohl / Tierschutz: Die Hal-
tungsbedingungen der Fische müs-
sen den anerkannten Regeln der 
guten fachlichen Praxis entspre-
chen, einschlägige Hinweise (z. B. 
DLG – Richtlinien zum Tierwohl bei 
Fischen, derzeit in Bearbeitung) 
sind zu berücksichtigen.  
Zertifizierung: Ggf. ist vom Unter-
nehmer (auf freiwilliger Basis) eine 
Zertifizierung nach der EU - „Öko-
VO“ vorzunehmen. Vielfach ent-

spricht die Wirtschaftsweise in den 
extensiven Teichwirtschaften be-
reits den Vorgaben der Öko-VO 
bzw. den Richtlinien privater 
Ökoverbände, auch wenn offiziell 
keine Zertifizierung vorliegt. 
 

9. Menschenrechte: bei Einhaltung 
der einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten in Deutschland nicht relevant 

 
4.3.4 Entwicklungsschritte 
 
Um das unter 4.3.2 dargestellte Ziel zu 
erreichen, ist es erforderlich, für lang-
fristig verlässliche Rahmenbedingun-
gen zu sorgen und die umfangeichen 
Gemeinwohlleistungen der Teichwirte 
angemessen zu honorieren. Konkret 
sind dafür folgende Schritte zu unter-
nehmen: 
 
Langfristige Sicherung der Wasser-
rechte:  
 
Rechtliche Grundlage der teichwirt-
schaftlichen Nutzung sind die wasser-
rechtlichen Vorschriften. Sollten Prob-
lemfelder für die Nutzung festgestellt 
werden (z.B. Zielkonflikte mit der EU-
WRRL, Fristabläufe, unzeitgemäße 
Auflagen usw.), wäre in Zusammenar-
beit mit der zuständigen Wasserbehör-
de zu prüfen, ob im Einklang mit dem 
Wasserrecht Vorschläge für lokale Lö-
sungen erarbeitet werden können. 
 
Förderung der Gemeinwohlleistungen:  
In Vorbereitung des kommenden Fi-
scherei-Förderinstrumentes EMFF 
(Einführung ab 2014/2015) wird derzeit 
an einem länderübergreifenden Ansatz 
zur Teichförderung gearbeitet, der in 
seinem grundsätzlichen Ansatz Ein-
gang in das operationelle Programm 
des EMFF für Deutschland findet. Dar-
aus wird dann ab 2014 ein entspre-
chendes Landesprogramm aufgestellt 
und mit Verabschiedung der Richtlinien 
für den EMFF umgesetzt. Grundge-
danke des Förderprogramms ist es, 
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den Teichwirten Mehraufwendungen 
bzw. Verluste auszugleichen, die in 
Folge einer besonders extensiven bzw. 
überwiegend naturschutzorientierten 
Wirtschaftsweise entstehen. Somit wird 
die Förderung an konkrete Leistungen 
der Teichwirte geknüpft sein. Weiter-
gehende Aspekte ergeben sich aus 
dem deutschen EMFF-OP bzw. wer-
den nachfolgend in konkreten Förder-
richtlinien für Schleswig-Holstein gere-
gelt. 
 
Sicherung einer stabilen Satzfischver-
sorgung 
Die fehlende Versorgung mit heimi-
schen, gesunden Satzfischen gefähr-
det bereits jetzt die Wirtschaftlichkeit 
vieler Teichwirtschaften. Die im Rah-
men der Satzfischproduktion gehalte-
nen Fischgrößenklassen stellen für 
fischverzehrende Vogelarten (z. B. 
Kormoran, Graureiher, Gänsesäger) 
attraktive Nahrungsquellen dar. Hier-
durch können bei der Erzeugung von 
Satzfischen hohe Verlustraten in den 
betroffenen Teichen auftreten, die die 

Produktion von Satzfischen ohne ent-
sprechende Schutzmaßnahmenwirt-
schaftlich schwierig bis unmöglich ma-
chen. 
Abhilfe kann hier durch „Einhau-
sung“ der entsprechenden Teichflä-
chen geschaffen werden. Derartige 
Vorhaben dienen der Zukunftssiche-
rung der Teichwirtschaften und sind 
daher vorrangig zu fördern, wenn ir-
gend möglich als kollektive Vorhaben 
mehrerer zusammen geschlossener 
Betriebe. 
 
 
4.3.5 Hinweise zur Förderung 
 
Aussagen zur Förderung ergeben sich 
bereits aus Kap. 4.3.4 – relevant für 
Teichwirtschaften sind vor allem das in 
Entwicklung befindliche Teichförder-
programm zur Honorierung der Ge-
meinwohlleistungen sowie eine kollek-
tive oder einzelbetriebliche Förderung 
für Maßnahmen zur Sicherung der 
Satzfischversorgung. 
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4.4  Geschlossene und teilgeschlossene Kreislaufanlagen
 
4.4.1 Aktuelle Situation  
 
Laut amtlicher Statistik sind in Schles-
wig-Holstein derzeit 8 geschlossene 
Kreislaufanlagen existent (ohne For-
schungsanlagen). Teilgeschlossene 
Kreislaufanlagen („dänisches Modell“) 
gibt es derzeit in Schleswig-Holstein 
nicht.  
Damit hat diese Form der Aquakultur 
aktuell nur untergeordnete Bedeutung 
im Land.  
 

4.4.2 Entwicklungsziele 

 
Erhebliches Entwicklungspotential wird 
im Aufbau sog. Teilkreislaufanlagen 
nach „dänischem Modell“ gesehen. 
Diese können mit Grundwasser ge-
speist werden und geben nach Reini-
gung des Prozesswassers nur gering 
belastetes Wasser in den jeweiligen 
Vorfluter ab. Eine wasserrechtliche 
Zulassung ist daher – abhängig vom 
jeweiligen Standort und der Anlagen-
konzeption – grundsätzlich möglich. 
Die Etablierung solcher Anlagen könn-
te die Importabhängigkeit bei Regen-
bogenforellen spürbar senken. Investo-
ren sind eingeladen, derartige Anlagen 
nach dem Stand der Technik in 
Schleswig-Holstein zu errichten und 
damit insbesondere die Versorgung mit 
regional erzeugten Forellen zu verbes-
sern. 
 
Bezüglich geschlossener Kreislauf-
anlagen wurde unter 4.1 bereits auf 
weiteren Forschungsbedarf, insbeson-
dere zur Reduzierung des Ressour-
cenbedarfs i.w.S. sowie auf das 
schwierige betriebswirtschaftliche Um-
feld verwiesen. Daher besteht das vor-
rangige Entwicklungsziel im Hinblick 
auf geschlossene Kreislaufanlagen in 
der Weiterentwicklung der Technik zur 
Verbesserung der ökologischen und 
ökonomischen Nachhaltigkeit. Auf ent-

sprechende Aktivitäten des MWAVT im 
Rahmen der Technologieförderung sei 
verwiesen (siehe Kap. 4.4.6). 
Die Realisierung marktangepasster 
Lösungen ist selbstverständlich unbe-
nommen. 
 

4.4.3 Nachhaltigkeit 

 
Unter Bezugnahme auf den Kriterien-
katalog nach Kap. 3.1 (Details siehe 
dort) lassen sich für geschlossene und 
teilgeschlossene Kreislaufanlagen in 
Schleswig-Holstein folgende Aussagen 
zur Nachhaltigkeit treffen: 
 
1. Arten: In Teilkreislaufanlagen wer-

den derzeit vorrangig Regenbogen-
forellen kultiviert (vgl. 4.3.3). In ge-
schlossenen Kreislaufanlagen kön-
nen je nach Anlagenart und Be-
triebskonzept des Betreibers ver-
schiedenste, ggf. auch marine oder 
nicht heimische Arten erzeugt wer-
den, konkrete Angaben sind an 
dieser Stelle daher nicht möglich. 
 

2. Herkunft Besatz: Aufgrund der Viel-
zahl möglicher Kandidaten sind 
konkrete Angaben an dieser Stelle 
nicht möglich. In der Regel werden 
die Besatzfische aus kontrollierter 
Nachzucht stammen. 
 

3. Futter: Der Futtereinsatz ist abhän-
gig von den gehaltenen Arten, kon-
krete Angaben sind daher hier nicht 
möglich. 
 

4. Standorte: Die Errichtung von Teil-
kreislaufanlagen setzt nutzbare 
Grundwasservorräte und geeignete 
Vorfluter voraus. Auf die Voraus-
wahl potentiell geeigneter Standor-
te, die wichtige Nachhaltigkeitskrite-
rien berücksichtigt, sei verwiesen 
(siehe 4.4.4).  
Die Standortwahl für geschlossene 
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Kreislaufanlagen folgt weniger na-
turräumlichen als viel mehr be-
triebswirtschaftlichen und baurecht-
lichen Aspekten. Konflikte mit was-
serwirtschaftlichen- oder natur-
schutzfachlichen Zielen ergeben 
sich in der Regel nicht. 
 

5. Nährstoffmanagement: Kreislaufan-
lagen arbeiten mit technisch hoch 
entwickelten Reinigungs- und Fil-
tersystemen und entziehen dem 
Anlagenwasser einen großen Teil 
der produktionsbedingten Nährstof-
fe und Schlämme; diese können 
dann ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Die Benutzung natürlicher 
Vorfluter kann so – je nach Anla-
genkonzept – gänzlich entfallen 
oder auf ein Minimum reduziert 
werden. Durch ganzheitliche Be-
triebskonzepte können Reststoffe 
der Fischerzeugung ggf. weiteren 
internen Nutzungen zugeführt wer-
den, z. B. einer Biogasanlage. 
 

6. Ressourcen: Der Ressourcenein-
satz für Bau und Betrieb von Kreis-
laufanlagen ist hoch. So ist für die 
Errichtung derartiger Anlagen um-
fangreicher Material- und Techni-
keinsatz erforderlich, ggf. inklusive 
der Erstellung von Bauwerken, Ein-
richtungen zur Klimatisierung u.v.m. 
Der Betrieb von Kreislaufanlagen 
erfordert einen vergleichsweise ho-
hen Aufwand an Elektroenergie.  
(Objektive vergleichende Betrach-
tungen mit anderen Haltungsfor-
men sind nur durch ganzheitliche 
„life cycle assessments“ möglich; 
vgl. dazu auch DAFA-
Forschungsstrategie.) 
 

7. Tiergesundheit: Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist der Einsatz von 
Arzneimitteln in geschlossenen 
Kreislaufanlagen nicht erforderlich, 
sofern Besatz aus seuchenfreien 
Beständen erfolgt und strikte Hygi-
enemaßnahmen umgesetzt werden. 

Aufgrund der Vielzahl möglicher 
Kandidaten und Konzepte sind ab-
schließende Aussagen allerdings 
nicht möglich. 
 

8. Tierwohl / Tierschutz: Die Hal-
tungsbedingungen der Fische müs-
sen den anerkannten Regeln der 
guten fachlichen Praxis entspre-
chen, einschlägige Hinweise (z. B. 
DLG – Richtlinien zum Tierwohl bei 
Fischen, derzeit in Bearbeitung) 
sind zu berücksichtigen.  
Zertifizierung: Gemäß den Bestim-
mungen der EU - „Öko-VO“ ist eine 
entsprechende Zertifizierung von 
Kreislaufanlagen derzeit nicht mög-
lich. 
 

9. Menschenrechte: bei Einhaltung 
der einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten in Deutschland nicht relevant 

 

4.4.4 Entwicklungsschritte 

 
Die Technik der teilgeschlossenen 
Kreislaufanlagen („dänisches Modell“) 
ist marktreif und kann auch in Schles-
wig-Holstein zum Einsatz kommen, 
entsprechende Investitionen werden 
angeregt.  
Um potentielle Investoren zu unterstüt-
zen, wird im Anhang dieses Plans eine 
Karte veröffentlicht. Sie stellt dar, wel-
che Standorte für derartige Anlagen 
grundsätzlich geeignet wären (potenti-
ell geeignete Vorfluter bei Grundwas-
serspeisung der Anlage). Die Karte 
zeigt Gewässerabschnitte, die folgen-
den Kriterien genügen: Lage außerhalb 
von Naturschutz- und Natura 2000 
Gebieten, kein Vorranggewässer nach 
WRRL, ausreichender Mindestabfluss 
im Hinblick auf die aufzunehmende 
Wassermenge aus der Aquakulturan-
lage. Die Karte ersetzt selbstverständ-
lich nicht die Durchführung eines or-
dentlichen standortbezogenen Ge-
nehmigungsverfahrens unter Berück-
sichtigung wasser-, naturschutzrechtli-
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cher und sonstiger Anforderungen. Im 
Weiteren ließe sich diese Karte zu in-
vestitionsreifen Standorten verdichten, 
wenn weiteren Rahmenbedingungen in 
die Betrachtung einbezogen werden; 
dies könnte z. B. unter Regie einer 
Wirtschaftsfördergesellschaft erfolgen. 
 
Hinsichtlich geschlossener Kreislaufan-
lagen wird zunächst die Fortsetzung 
entsprechender Forschungsaktivitäten 
angeregt. Die oben dargestellten po-
tentiellen Standorte eignen sich dem 
Grunde nach ebenso zur Etablierung 
geschlossener Kreislaufanlagen, wobei 
ggf. weitere Standortkriterien berück-
sichtig werden müssen (z. B. Wärme- 
und Elektroenergiequellen). Sofern 
potentielle Investoren überzeugende 
Konzepte für Kreislaufanlagen vorle-
gen, werden entsprechende Vorhaben 
unterstützt. 
 
 
4.4.5 Hinweise zur Förderung  
 
Investitionsförderungen im Bereich von 
geschlossenen oder teilgeschlossenen 
Kreislaufanlagen aus Mitteln des 
EMFF sind nach derzeitigem Stand auf 
Antrag möglich; endgültige Entschei-
dungen dazu können jedoch erst ab 
2015 getroffen werden.  
Generell wird auf einzelbetrieblichen 
Förderungen kein Schwerpunkt im Mit-
teleinsatz des EMFF liegen.  
 
4.4.6 Aktivitäten anderer Landes-
ressorts (MWAVT) 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein (MWAVT) unter-

stützt seit 2002 die angewandte For-
schung und Technologieentwicklung 
moderner Verfahren der marinen 
Aquakultur. Schwerpunkte dieser För-
derung liegen bei verschiedenen 
Techniken der landbasierten Kreislauf-
technologien, der integrierten multitro-
phen Aquakultur (IMTA) und der mari-
nen Biotechnologie. So wurde am 
Standort Büsum bei der Gesellschaft 
für Marine Aquakultur (GMA) mit einer 
Kreislauf-Forschungsanlage das Kom-
petenzzentrum Marine Aquakultur auf-
gebaut. Aufgrund starker Forschungs-
aktivitäten der GMA ist die Anlage 
durch laufende Projekte ausgelastet.  
In Lübeck fördert das MWAVT maß-
geblich den Aufbau der Fraunhofer-
Einrichtung für Marine Biotechnologie 
und den Neubau eines entsprechen-
den Institutsgebäudes. Einer der 
Schwerpunkte der Fraunhofer-
Einrichtung ist die Etablierung der 
IMTA-Technologien.  
Ein Ziel dieser und weiterer Förderun-
gen ist es, die (marine) Aquakultur in 
Schleswig-Holstein zu etablieren. We-
gen der allerdings nur begrenzt mögli-
chen Anwendung in der Region unter-
stützt das MWAVT die Entwicklung von 
Aquakultur-Technologien vor allem mit 
dem Ziel, dass schleswig-holsteinische 
Akteure durch Technologievorsprünge 
moderne Produkte und Verfahren für 
den Aquakultur-Weltmarkt entwickeln 
können. Dafür ist es erforderlich, den 
Fokus der Förderung nicht nur auf 
kurzfristige wirtschaftliche Erfolge, 
sondern auch auf die mittelfristig zu 
erreichende Technologieführerschaft 
auszurichten. 
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4.5 Weitere Formen der Aquakultur

 
In den Kapiteln 4.2. bis 4.4 wurden die 
wesentlichen strategischen Ziele für 
die Entwicklung der Aquakultur in 
Schleswig-Holstein dargestellt. Dar-
über hinaus gibt es weitere Ansätze 
zum Ausbau der Aquakultur, die je-
doch hinsichtlich ihrer Bedeutung ak-
tuell deutlich geringer gewichtet wer-
den und kaum landesweite Relevanz 
erlangen.  
So gibt es derzeit 3 Standorte mit 
Netzgehegeanlagen an Binnengewäs-
sern, die auf der Basis älterer wasser-
rechtlicher Genehmigungen tätig sind. 
Aufgrund des geltenden Wasserrechts 
ist ein Ausbau der Fischzucht in Netz-
gehegen in Binnengewässern derzeit 
nicht möglich. Sollten jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt Technologien zur 
Verfügung stehen, die eine nährstoff-
neutrale Fischerzeugung auch an Bin-
nengewässern ermöglichen könnten 
(analog des IMTA-Ansatzes in der 
Ostsee), sollte dieser Entwicklungsop-

tion weitere bzw. neue Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 
 
Ferner gibt es in Schleswig-Holstein 
spezielle Formen der Teichwirtschaft 
mit besonderem Fokus auf der Krebs-
produktion. Aufgrund des begrenzten 
Marktes stellt dieses Konzept derzeit 
keinen besonderen strategischen 
Schwerpunkt dar. 
 
Mehrere Bruthäuser im Land erzeugen 
Satzfische vorrangig für Besatzzwecke 
(vgl. Programm „Fischhorizonte“, das 
aus Mitteln der Fischereiabgabe geför-
dert wird). Da der Bedarf an heimi-
schen Besatzfischen für natürliche 
Gewässer (Erfüllung der Hegepflicht) 
mit den bestehenden Kapazitäten aus-
reichend gedeckt werden kann, liegt 
auf diesem besonderen Zweig der 
Aquakultur ebenfalls kein Entwick-
lungsschwerpunkt. Bestehende Aktivi-
täten sollten fortgeführt werden. 
 

 

5 Verbesserungen von Rahmenbedingungen für 

die Entwicklung der Aquakultur in Schleswig-

Holstein 
 

 
Die heimische Aquakultur muss - ne-
ben Beachtung der in Kap. 3 erwähn-
ten ökologischen und sozialen Nach-
haltigkeitsaspekte - auch ökonomisch 
nachhaltig arbeiten können. Dafür sind 
Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. 
weiterzuentwickeln, die den Unter-
nehmen die Umsetzung betriebswirt-
schaftlich rentabler Produktions- und 
Vermarktungskonzepte ermöglichen. 
 

5.1 Schaffung einheitlicher An-

sprechpartner 

 
Die Zulassung neuer sowie die Erwei-
terung bestehender Standorte der 
Aquakultur erfordert mehr oder minder 
komplexe Verwaltungsverfahren. Dies 
ist der Rechtslage geschuldet, die die 
Beachtung zahlreicher verschiedener 
Bereiche verlangt (Baurecht, Wasser- 
und Naturschutzrecht, Veterinärrecht, 
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Fischereirecht, in Küstengewässern 
Bundeswasserstraßenrecht usw.; be-
züglich weiterer Details sei auf den 
Nationalen Strategieplan verwiesen). 
Die EU fordert die Mitgliedsstaaten in 
ihren „Strategischen Leitlinien für die 
nachhaltige Entwicklung der Aquakul-
tur in der EU“ ausdrücklich auf, Verwal-
tungsverfahren zu vereinfachen und 
potentiellen Investoren den Zugang zu 
Gewässern und Lizenzen zu erleich-
tern.  
Im Idealfall sollten alle erforderlichen 
Genehmigungen in einem einzigen 
Verfahren bzw. über einen einheitli-
chen Ansprechpartner abgewickelt 
werden können („one window“ – Prin-
zip). Es ist allerdings unrealistisch an-
zunehmen, dass der bestehende kom-
plexe Rechtsrahmen mit ggf. parallelen 
Zuständigkeiten unterschiedlicher Be-
hördenhierarchien nur für Belange der 
Aquakultur geändert werden kann (vgl. 
Nationaler Strategieplan). Daher ist 
nach Wegen zu suchen, um potentiel-
len Investoren eine Hilfestellung bei 
den anspruchsvollen Genehmigungs-
verfahren zu bieten. Das soll durch die 
Schaffung einheitlicher Ansprech-
partner erreicht werden. Diese können 
zwar formal nicht die rechtlich erforder-
lichen Schritte im Genehmigungsver-
fahren abwickeln, sie sind jedoch in 
der Lage, Investoren umfassend zu 
beraten und konkrete Antragsverfahren 
fachlich von Anfang bis Ende zu be-
gleiten.  
 
Das Land benennt dafür folgende An-
sprechpartner: 
 

 für Aquakulturvorhaben im Binnen-
land die oberste Fischereibehörde 
(MELUR Ref. 20) (je nach An-
tragsaufkommen ist mittelfristig ei-
ne Umorganisation erforderlich) 

 für Aquakulturvorhaben an der 
Ostseeküste die oberste Fische-
reibehörde (MELUR Ref. 20).  

 

5.2 Förderung der Vermarktung 

regionaler Produkte 

 
Die Förderung der Vermarktung regio-
naler Produkte ist ein besonderes An-
liegen des MELUR, nicht nur bei Er-
zeugnissen der Aquakultur. Den heimi-
schen Produzenten stehen dafür ver-
schiedene Möglichkeiten und Initiativen 
zur Verfügung. Genannt seien hier bei-
spielhaft das „Gütezeichen Schleswig-
Holstein“, Veranstaltungen und Kam-
pagnen im Zusammenhang mit dem 
„Regionalfenster“ und private Initiativen 
wie z. B. „FeinHeimisch“. 
 
Das MELUR wird über das „Kompe-
tenznetzwerk Aquakultur“ mit den regi-
onalen Erzeugern in einen Dialog tre-
ten, um weitere Möglichkeiten für eine 
zielgerichtete Vermarktungs- und 
Imagekampagne für heimische Aqua-
kulturprodukte zu eruieren und ggf. in 
einem entsprechenden Programm um-
zusetzen. Dies sollte im Einklang mit 
bundesweiten Aktivitäten erfolgen, auf 
die Entwicklung und Umsetzung des 
Nationalen Strategieplans wird verwie-
sen.  
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6  Aquakultur und Energiewende 
 

Das Gelingen der „Energiewende“ ba-
siert auf einer umfassenden und ganz-
heitlichen Beteiligung aller Verwal-
tungsressorts und Sektoren der Wirt-
schaft. Auch im Rahmen der Entwick-
lungsstrategie zur Aquakultur ist die 
Suche nach möglichen Beiträgen zu 
dieser gesellschaftlichen Aufgabe da-
her relevant. 
 
Maßgeblicher Teil der Energiewende 
ist die Offenlegung von Einsparmög-
lichkeiten bei vorhandenen Technolo-
gien und künftig die Förderung beson-
ders Energie effizienter Produktions-
verfahren. Darauf wurde in diesem 
Plan hinsichtlich bestehender Formen 
der Aquakultur bereits eingegangen 
(Teilthema Ressourcen…), die Res-
sourcen- und Energieeffizienz ist damit 
Teil der vorgeschlagenen strategi-
schen Ausrichtung. 
 
Von Interesse im Sinne der Energie-
wende sind ferner mögliche Synergien 
zwischen teilweise ganz unterschiedli-
chen Produktionsformen mit Anlagen 
der Energieerzeugung. Hier bietet die 
Aquakultur interessante Anknüpfungs-
punkte. 
 
Aktuell bereits in Umsetzung ist die 
Kopplung von (Ab)Wärmeerzeugern 
(Biogasanlagen, Kraftwerke) mit In-
door-Aquakulturanlagen, in der Regel 
Kreislaufanlagen. Gerade bei der Kulti-
vierung von Warmwasserarten kann 
der erhebliche Wärmebedarf durch 
diese Kopplung vollständig gedeckt 
werden, was sowohl ökologische wie 
ökonomische Vorteile bietet. Die Nutz-
barmachung von Windenergie in offs-
hore-Anlagen (Nord- und Ostsee) hat 
begonnen und wird in Zukunft aller Vo-
raussicht nach einem starken Zuwachs 
unterliegen. Damit bietet sich grund-

sätzlich eine interessante Möglichkeit, 
Aquakulturanlagen mit offshore-
Windparks zu koppeln. Dies könnte 
viele Vorteile haben – von der Mehr-
fachnutzung des knappen Raums über 
Synergien bei der Versorgung der An-
lagen und der offshore – Lagerung von 
Hilfsstoffen (z. B. Fischfutter) bis hin zu 
Kostenteilungseffekten bei Planung, 
Gründung und Bau neuer Anlagen.  
Zu diesem Thema gibt es bereits eine 
aktive nationale und internationale 
Forschung mit erheblichen Kompeten-
zen auch in Deutschland; die Marktrei-
fe ist allerdings wegen hoher Kosten 
und bislang fehlender Erfahrungen 
beim Betrieb der Windparks noch in 
weiter Ferne (vgl. dazu im Nationalen 
Strategieplan).  
 
Diese Entwicklung wird seitens des 
MELUR intensiv verfolgt, mögliche An-
knüpfungspunkte für die schleswig-
holsteinische Wirtschaft können im 
Rahmen der Fortschreibung dieser 
Strategie aufgegriffen werden.
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7 Zusammenfassung 
 
Die Entwicklung der Aquakultur ist ein 
wichtiger Schwerpunkt der Reform der 
Europäischen Fischereipolitik. Um die-
ses Ziel zu erreichen, werden derzeit 
auf verschiedenen Ebenen Strategien 
entwickelt, so vor allem ein „Nationaler 
Strategieplan Aquakultur“ und eine 
Aquakultur-Forschungsstrategie. Diese 
hier vorgelegte Strategie dient der re-
gionalen Konkretisierung für Schles-
wig-Holstein innerhalb der Rahmen-
pläne für Deutschland. 
Aquakulturproduktion kann nachhaltig 
sein, wenn die Bedingungen erfüllt 
werden, die in der vorliegenden Stra-
tegie behandelt werden. 
 
Ausgehend von einer naturräumlichen 
und am Markt orientierten Abschät-
zung der Potentiale werden für 
Schleswig-Holstein Entwicklungsmög-
lichkeiten im Bereich der Ostsee gese-
hen. Dort sollte zunächst in einem Er-
probungsvorhaben untersucht werden, 
ob eine extraktive oder nährstoffneut-
rale kombinierte Produktion von Fi-
schen und Muscheln und/oder Algen 
ohne zusätzliche Beeinträchtigung des 
bereits kritisch belasteten Ökosystems 
gelingen und letztlich betriebswirt-
schaftlich rentabel arbeiten kann. Für 
einen eventuellen späteren Ausbau 
werden Verbesserungen in der Stand-
ortausweisung (Raumordnung) und bei 
der Vereinfachung der Genehmi-
gungsverfahren als notwendig erachtet. 
 
Weitere Formen der Aquakultur, z. B. 
„Teilkreislaufanlagen“ („dänisches Mo-
dell“) können regional Bedeutung er-
langen, entsprechende Investitionen 
werden daher angeregt.  
Insbesondere geschlossene Kreislauf-
anlagen haben ökologische Vorteile 
(vor allem Emissionsarmut), gleichzei-
tig verhindern hohe Kosten für Erstel-

lung und Betrieb aber derzeit in vielen 
Fällen noch die Rentabilität, und der 
Ressourceneinsatz ist bei Einsatz die-
ser Technologie vergleichsweise hoch. 
Aktuelle Chancen für schleswig-
holsteinische Firmen werden daher vor 
allem im Technologieexport (ggf. auch 
einzelner Komponenten) gesehen.  
Diese Technologie sollte durch ent-
sprechende Forschung weiter unter-
stützt werden, die Eignung für den 
heimischen Standort ist regelmäßig zu 
prüfen und ggf. neu zu bewerten. 
 
Ein weiteres strategisches Ziel der 
Entwicklung der Aquakultur in Schles-
wig-Holstein ist die Erhaltung beste-
hender Teichwirtschaften in ihrer Dop-
pelfunktion für Fischwirtschaft und Na-
turschutz. Dazu sollen Anstrengungen 
zur Sicherung der Wasserrechte un-
ternommen sowie ein Förderprogramm 
zur Honorierung der Gemeinwohlleis-
tungen aufgelegt werden. Maßnahmen 
zur Sicherung der Satzfischversorgung 
sollten vorrangig gefördert werden. 
Bestehende Genehmigungen von 
Fischzuchtanlagen an und in Fließge-
wässern werden von den Wasserbe-
hörden geprüft und bei Bedarf ange-
passt. 
Die Rahmenbedingungen für Aquakul-
tur-Unternehmungen sollen durch 
Schaffung kompetenter einheitlicher 
Ansprechpartner sowie durch eine im 
Dialog mit den Produzenten entwickel-
te Vermarktungs- und Imagekampagne 
verbessert werden. 
Zukünftige Entwicklungen bieten unter 
Umständen interessante Anknüp-
fungspunkte zwischen Anlagen der 
Energieerzeugung und Aquakulturbe-
trieben, so z. B. bei der Kombination 
beider Sektoren in offshore – Wind-
parks. Die Marktreife ist allerdings 
noch in weiter Ferne. 
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Anlage zu 4.4.4 

Karte mit Suchräumen für potentielle Standorte teilgeschlossener oder geschlossener Kreislaufanlagen 

(Hinweis: Aus dieser Karte ergeben sich keinerlei Genehmigungsansprüche, die Durchführung entsprechender Antrags- und Genehmigungsver-
fahren ist unbenommen) 

 


